
 
 
 
 
                        

Nachricht für die Binnenschifffahrt 
Nr. FR 25/04 (franz. Nr. 2004/05568)  

 
in Abänderung der Nachricht FR 06/03 (franz. Nr. 2004/05385) 

 
 
 

Änderung eines Abschnitts für das Fahren mit Wasserski - Stauhaltung Marckolsheim 
 
 
Die Schifffahrtspolizeiliche Anordnung Nr. 06/03 (frz. Nr.21) vom 26.02.2003 wird unter Bezug auf die 
Ausweisung der festgelegten Abschnitte für das Fahren mit Wasserski wie folgt abgeändert: 
 
Der zweite Absatz der Anlage wird durch folgenden Text ersetzt: „von Rhein-km 225,10 bis Rhein-km 
234,20 (mit Ausnahme des Wiedereinleitungskanals der Staustufe Vogelgrün)“. 
Diese Änderung erfolgte nach der Harmonisierung der Strecken am rechten und am linken Ufer des 
Rheins. Die Schilder zur Begrenzung dieses Abschnitts wurden entsprechend aufgestellt. 
 
Die aktuelle Anlage zur Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. FR 06/03 ist dieser Anordnung beigefügt. 
Ferner können die Informationen auf der Internetseite www.vnf.fr eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 

FREIBURG, den 13.07.2004 STRASBOURG, le 13.07.2004 
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FAHREN MIT WASSERSKI AUF DEM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
ABSCHNITT DES RHEINS 

 
 

Anlage zur Schifffahrtspolizeilichen Anordnung Nr. 3 vom 26. Februar 2003 
 

       
 

 
 
Genehmigte Strecken 
 
- von Rhein-km 171,640 bis Rhein-km 173,675 (am rechten Ufer nur bis Rhein-km                                

173,700) 
 
- von Rhein-km 225,100 bis Rhein-km 234,200 (am rechten Ufer nur bis Rhein-km 234,3) 
 (ausgenommen die Wiedereinleitung der Staustufe Vogelgrün) 
 
- von Rhein-km 240,5 bis Rhein-km 241,9 
 
- von Rhein-km 243,5 bis Rhein-km 248,1 (am rechten Ufer bis Rhein-km 248,5) 
 
- von Rhein-km 262,0 bis Rhein-km 267,0 
 
- von Rhein-km 277,0 bis Rhein-km 282,0 
 
- von Rhein-km 298,5 bis Rhein-km 307,0 
 
- von Rhein-km 312,5 bis Rhein-km 317,5 (am rechten Ufer ab Rhein-km 312,3) 
 
- von Rhein-km 320,0 bis Rhein-km 331,0 
 
- von Rhein-km 341,0 bis Rhein-km 348,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


